
Die Person oder Gruppe, die eine  
Bürger*innenversammlung initiiert, legt die 
Fragestellung schlussendlich fest.

Die Koordinator*innen müssen im Rahmen 
eines offenen und wettbewerbsorientierten 

Ausschreibungsverfahrens ausgewählt werden.

Die Koordinierungsgruppe arbeitet zusammen 
mit dem Beirat an der Entwicklung eines  
klaren und umfassenden Richtlinienrahmens, 
um die Fakten, das Vorgehen und den  
Entscheidungsprozess zu strukturieren.

Die Koordinierungsgruppe identifiziert und  
kontaktiert Expert*innen,  

Interessenvertreter*innen und Betroffene.

1

Ernennung  
eines  

Aufsichtsgremiums

Dieses Aufsichtsgremium überwacht den  
gesamten Prozess und die anderen Organe, 

um sicherzustellen, dass die Bürger*innenver-
sammlung ausgewogen ist und die Leitlinien, 

die ihr zugrunde liegen, befolgt werden.

Die Koordinierungsgruppe plant den inhaltlichen 
Teil der Bürger*innenversammlung.

Begrüßung, Danke Rathaus/Stadt(ver)führungen, 
Vorstellung RE:NUE, auf UnterstützerInnen/ 

Mitmacher hinweisen die im Präsidium sitzen

Bürger*innen werden nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählt. Durch Demografische Quotenre-
gelung Versuch repräsentativ zu sein , z.B.  
Geschlecht, Alter, ethnisch-kulturelles Erbe,  
Bildungsniveau, Behinderung ...

Die 10 Phasen

A. Lernphase; B. Konsultationsphase;  
C. Beratungsphase; D. Entscheidungen

Wie verbindlich sind Empfehlungen. Wann wer-
den diese vom Stadtrat weitergereicht  − z.B. an 
die Verwaltung und Umsetzer. Presse Begleitet.

Test-BürgerInnenRat
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der Fragestellung 2

3

4

5

6

7

8

Ernennung  
der  

Koordinierungs- 
gruppe

Die Faktenlage

Einladung  
von Expert*innen  
und Interessen- 
vertreter*innen
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Planung des  
Versammlungs- 

ablaufs

Erstellung der
Beratungsunterlagen

Auswahl der  
Versammlungs- 
mitglieder durch  

Losentscheid

Durchführung der  
Versammlung

Auswirkungen von 
Empfehlungen
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Im Detail
Fokus auf zwei Phasen

Die Mitglieder der Bürger*innenversammlungen werden nach dem 
Zufallsprinzip aus der Bevölkerung ausgewählt. 
Darüber hinaus stellen die Organisator*innen der Versammlung mit 
einer demografischen Quotenregelung sicher, dass sie in Bezug auf 
eine Reihe von Kategorien repräsentativ ist, wie z.B. Geschlecht, Alter, 
ethnisch-kulturelles Erbe, Bildungsniveau, sexuelle Orientierung,  
Behinderung und Wohnort.

Die 10 Phasen

A. Lernphase
Hier werden die Teilnehmer*innen über die Thematik informiert. 
Vorab erhalten sie eine kurze Schulung, in der ihre Fähigkeit zu kri-
tischem Denken und dem Erkennen von Vorurteilen geschärft wird. 
Anschließend halten Expert*innen, Interessengruppen und Betroffene 
Vorträge, sodass die Teilnehmer*innen ausgewogene und umfassen-
de Informationen zu dem Thema erhalten, einschließlich Schlüssel-
begriffen und Hintergrundinformationen (z.B. über das Ausmaß und 
die Auswirkungen der Klimakrise).
Dann werden ihnen eine Reihe von Meinungen und Fakten zu politi-
schen Optionen vorgelegt.  
Des weiteren können die Mitglieder der Versammlung zusätzlich Ex-
pert*innen einladen, um deren Expertise einzuholen. Die Bürger*innen 
können den Experten zum besseren Verständnis Fragen stellen.

B. Konsultationsphase
Hier werden die schriftlichen Beiträge aus der Zivilgesellschaft ein-
bezogen. Die Mitglieder haben auch das Recht, jede dieser Personen 
oder Gruppen zu einer persönlichen Anhörung einzuladen. Es sollte 
ein breites Spektrum an Perspektiven vertreten sein, auch gegen-
sätzliche.

C. Beratungsphase
Die Mitglieder der Versammlung besprechen die Fakten und Meinun-
gen, die sie gehört haben. Hier wird den Mitgliedern Raum geboten, 
um über die Themen nachzudenken und zu diskutieren.  
Die Moderation trägt Sorge dafür, dass die Mitglieder der Versamm-
lung einander aktiv zuhören und sich mit den verschiedenen Optionen 
kritisch auseinandersetzen. Diese Phase findet in einer Kombination 
aus Plenarsitzungen und moderierten Kleingruppen statt, um allen die 
Möglichkeit zu geben, zu sprechen und gehört zu werden.

D. Entscheidungen
Die Mitglieder der Versammlung werden von den Moderator*innen 
durch einen schrittweisen Prozess geführt, um einen Bericht über 
ihre Empfehlungen zu erarbeiten. Alternativ kann sich die Versamm-
lung auch für eine interne Beratung ohne die Anwesenheit des Mo-
derationsteams entscheiden.
Die Koordinierungsgruppe stellt sicher, dass den Mitgliedern der 
Versammlung genügend Zeit zur Verfügung steht, um sich zu beraten 
und reflektierte Entscheidungen zu treffen.
Um Transparenz zu gewährleisten, werden alle Präsentationen wäh-
rend der Lern- und Konsultationsphase live gestreamt und aufge-
zeichnet und alle Materialien online verfügbar gemacht.
Darüber hinaus erstellt die Koordinierungsgruppe einen Bericht, in 
dem erläutert wird, welche Methodiken (z. B. Auswahl der  
Teilnehmer*innen und Gremien) in der Bürger*innenversammlung 
angewandt wurden.

Test-BürgerInnenRat
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Auswahl der  
Versammlungs- 
mitglieder durch  

Losentscheid

Durchführung der  
Versammlung

Die Bürger*innenversammlung findet  − je nach Komplexität des 
Themas gegebenfalls über mehrere Termine hinweg − an einem 

leicht zugänglichen Ort statt, in dessen Nähe es angemessene  
Unterbringungsmöglichkeiten und Verpflegungsangebote gibt.

Dies soll sicherstellen, dass sich alle  
Versammlungsteilnehmer*innen wohlfühlen.

Die Versammlung läuft in den folgenden Schritten ab:
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